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Bayerisches Schlichtungsgesetz gilt  mit  Einschränkung fort  

Der Bayer ische Landtag hat  noch vor Weihnachten beschlossen, d ie 
Erprobungsphase des Bayerischen Schl ichtungsgesetzes über den 31.12.2005 
bis zum 31.12.2008 zu ver längern.  Das Bayer ische Schl ichtungsgesetz gi l t  a lso 
weiterhin,  jedoch mit  fo lgender Einschränkung: Stre i t igkei ten bis zu einem 
Gegenstandswert  von 750 € bedürfen nicht mehr der vorher igen Schl ichtung. 
Die Fal lgruppe der Stre i t igkei ten bis 750 € Gegenstandswert  ist  ersatz los 
gestr ichen worden. Damit  b leiben für  die zwangsweise Schl ichtung nur noch die 
nachbarrecht l ichen Strei t igkei ten sowie die Strei t igkei ten um pr ivate 
Ehrver letzungen übrig;  ansonsten sind freiwi l l ige Schl ichtungen wie bisher 
unbeschränkt mögl ich.  
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Selbstverwaltung wird gestärkt  

Die Hessische Landesregierung hat am 5. Dezember 2005 beschlossen, im 
Bundesrat d ie erneute Einbr ingung des "Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung 
der Selbstverwal tung der Rechtsanwaltschaft  (BR-Drucks.  945/04)"  beim 
Deutschen Bundestag zu beantragen. Eine Sachentscheidung wurde in d iesem 
Sinne in der Bundesratss i tzung am 21. Dezember 2005 herbeigeführt .  
Dementsprechend wurde beim Deutschen Bundestag der Gesetzentwurf  BR-
Drucks. 889/05 eingebracht.  Der Entwurf  s ieht u.a.  vor ,  d ie Vereid igung und das 
Führen eines Rechtsanwaltsverzeichnisses bei  den Kammern anzusiedeln.  Die 
Zulassung bei  einem best immten Ger icht wird damit  aufgehoben.  
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Koalit ionsvertrag  

Die Rechtspol i t ik  wird auf  den S. 140-145 des Koal i t ionsvertrages behandelt ;  
dor t  s ind überwiegend strafrecht l iche Themen betroffen sind. Daneben f inden 
sich jedoch verte i l t  über den gesamten Koal i t ionsvertrag Regelungen zu 
rechtspol i t ischen Themen. 
Zum Steuerrecht werden Ausführungen auf den S. 81-85 gemacht.  Schwerpunkt 
is t  u.a.  die Reform des Unternehmenssteuerrechts für  2008. Beglei tend sol l  d ie 
Einkommensteuer reformier t  und vereinfacht werden. So sol len ab 01.01.2006 
Ausnahmetatbestände reduzier t  werden. In d iesem Zusammenhang is t  berei ts  
der Gesetzentwurf  zum Einst ieg in e in steuer l iches Sofortprogramm (BT-Drs.  
16/105 v.  29.11.2005) vorgestel l t  worden. Das Sozialrecht wird auf den S. 96-
101 behandelt .  
Gesel lschaftsrecht l iche Themen werden u.a.  auf  den S. 62 f .  und 86 f .  
angesprochen. Das Datenschutzrecht wird an verschiedenen Stel len berührt  
(z .B. S. 109, 135 f .) .   
Regelungen zu Reformen im Arbeitsrecht sehen u.a.  vor,  das 
Kündigungsschutzrecht (S. 37 f . )  zu verändern. Dadurch sol len mehr 
Beschäft igung ermögl icht  und gleichzei t ig der Kündigungsschutz für  bestehende 
Arbei tsverhäl tnisse gesichert  werden (vgl .  u.a.  auch S. 21 f f ,  28 f f ) .  Im 
Famil ienrecht s ind u.a.  Regelungen zum Sorge- und Umgangsrecht (S. 119),  zum 
Unterhal tsrecht (S. 143),  zur Feststel lung der Vaterschaft  (S.  143) sowie zur 
Reform der Freiwi l l igen Ger ichtsbarkei t  (S. 144) vorgesehen. Die Just izreform 
wird auf den S. 144 f .  angesprochen.  
Im Bereich der Gebiete Deregul ierung/Wettbewerb und Europa sind die 
Abschni t te I .1.10 "Wettbewerbsfähiges Europa, fre ier  Wettbewerb in Europa "  
e inschlägig (S.  26 f f . )  Dort werden u.a das Bekenntnis zur sog. L issabon 
Strategie und die Posit ionierung zur Dienst le is tungsr icht l in ie angesprochen. Im 
Kapi tel  IX.  "Deutschland als verantwortungsvol ler  Partner in Europa und der 
Welt"  (S. 146 f f . )  werden unter  "1.  Europa" u.a.  Schwerpunkte auf d ie deutsche 
Ratspräsidentschaft  im 1.  Halbjahr 2007 und die Rat i f iz ierung der europäischen 
Verfassung gelegt .  
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http://www.brak.de/seiten/pdf/aktuelles/05_11_11_Koalitionsvertrag_Langfassung_navigierbar.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/16/001/1600105.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/16/001/1600105.pdf
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm


Neues EU-Haftbefehlsgesetz auf den Weg gebracht  

Bundesjust izminister in Br ig i t te Zypr ies hat am 24.11.2005 den Entwurf  des 
veränderten EU-Haftbefehlsgesetz zur  Stel lungnahme an Länder und Verbände 
gesandt.  Mit  d iesem Gesetz wird der EU-Rahmenbeschluss zum Europäischen 
Haftbefehl nach den Vorgaben des Bundesverfassungsger ichts in nat ionales 
Recht umgesetzt  und wird gesichert ,  dass Deutschland wieder vol ls tändig am 
vereinfachten und beschleunigten Ausl ieferungsverfahren innerhalb der EU 
te i lnehmen kann. Den Entwurf  können Sie hier downloaden.  
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Wirtschaftsinformationen aus einer Hand: Das elektronische 
Unternehmensregister kommt 

Das Bundeskabinett  hat am 14.12.2005 den Entwurf  e ines Gesetzes über 
e lektronische Handelsregister  und Genossenschaftsregister  sowie das 
Unternehmensregister (EHUG) beschlossen. Ab dem 1. Januar 2007 können 
unter  der Internet-Adresse www.unternehmensregister.de wesentl iche 
publ ikat ionspf l icht ige Daten eines Unternehmens onl ine abgerufen werden. Der 
Entwurf  is t  e in Beitrag zu dem im Koal i t ionsvertrag angekündigten „smal l-
company-act“  zur  Ent lastung insbesondere des Mit te lstandes und der 
Existenzgründer von Bürokrat ieaufwand und zur Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren.  
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Gesetze im Internet  

Das BMJ schal tete am 25.11.2005 den öf fent l ichen Zugang auf 25.000 Gesetze 
und Rechtsverordnungen des Bundes im Internet  fre i .  Bis lang waren nur ca.  750 
recherchierbar.  Unter  www.gesetze-im- internet.de stel l t  das BMJ in Kooperat ion 
mit  der  jur is  GmbH nunmehr nahezu das gesamte aktuel le Bundesrecht kostenlos 
zur Verfügung.  
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KG Berl in: Rechtsanwälte dürfen im Internet nicht mit  "Gegnerl iste" ihrer 
Mandanten werben  

Ein Unternehmen zur Vermit t lung von Finanz- und Vers icherungsanlagen muss 
nicht dulden, dass sein Name auf der Websei te eines gegner ischen Anwalts 
genannt wird.  Das gi l t  insbesondere, wenn auf Seiten der Rechtsanwälte das 
wir tschaft l iche Interesse an der Gewinnung neuer Mandanten im Vordergrund 
steht .  Nach Auffassung des Kammerger ichts (Urtei l  vom 30.09.2005, Az. :  9 U 

http://www.bundesjustizministerium.de/media/archive/1078.pdf
http://www.unternehmensregister.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/


21/04) können Rechtsanwälte auch ohne die nament l iche Erwähnung der Gegner 
ihrer  Mandanten im Internet h inreichend auf ihre Kompetenz aufmerksam 
machen .  
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Aktueller Überblick über Rechtsprechung und Literatur im Arbeitsrecht 

Die wesentl ichen Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Li teratur  
zum Arbeitsrecht wertet  der  kostenlose, monatl ich erscheinende Newsletter  
"Arbei tsrecht aktuel l "  des Lehrstuhls Prof.  Dr.  Richardi  (Universi tät  Regensburg)  
aus.  Der Newslet ter  bietet  prägnante Zusammenfassungen von 
arbeitsrechtsrelevanten Gesetzgebungsvorhaben, Entscheidungen des EuGH, 
BVerfG, BAG und BGH sowie al ler  Aufsätze in den wicht igen arbei tsrecht l ichen 
Zei tschr i f ten (NZA, DB, RdA, BB, AuR, AcP, NJW, ZfA, JZ).  Mit  d iesem Service 
können Sie le icht  den Überbl ick über d ie aktuel le Diskussionslage im 
Arbeitsrecht bekommen und sind so jederzei t  auf dem neuesten Stand. Zur 
Recherche stehen Ihnen ferner al le a l ten Ausgaben des Newsletters auf der 
Homepage des Lehrstuhls zur Verfügung. 
Sie f inden den Newslet ter  unter ht tp: / /www-arbei tsrecht.uni-
regensburg.de/Forschung/ArbRakt/   
Über das Erscheinen des Newslet ters können Sie s ich informieren lassen, damit 
Sie keine Ausgabe verpassen: Eine genaue Beschreibung der An- und ebenso 
le ichten Abmeldung zum Vertei ler  f inden Sie hier :  ht tp: / /www-arbei tsrecht.uni-
regensburg.de/Lehre/Mai l ingl is te.shtml  
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BGH: Klarstel lung zum Vertrauensschutz eines GbR-Gesellschafters  

In dem Urtei l  des BGH vom 12. Dezember 2005 – I I  ZR 283/03 is t  e ine 
Klarste l lung enthalten zum Vertrauensschutz hins icht l ich der Haftung des einer 
BGB-Gesel lschaft  bei tretenden Gesel lschafters für  Al tverbindl ichkei ten.  Der für  
das Gesel lschaftsrecht zuständige I I .  Zivi lsenat hatte mit  Urtei l  vom 7. Apr i l  
2003 – I I  ZR 56/02 -  entschieden, dass ein neu in die Gesel lschaft  bürger l ichen 
Rechts e ingetretener Gesel lschafter  nach § 130 HGB persönl ich, d.h.  mit  seinem 
Pr ivatvermögen, neben den Altgesel lschaftern für  berei ts  begründete 
Verbindl ichkei ten der Gesel lschaft  haftet .  Aus Gründen des Vertrauensschutzes 
hat  der Senat in dem seinerzei t  zu entscheidenden Fal l  – es ging um einen 
Junganwalt ,  der  für  die Rückzahlung von vor seinem Beitr i t t  e ingezahl ten 
Honorarvorschüssen haften sol l te -  d ie Haftung des Neugesel lschafters 
g le ichwohl  abgelehnt und ausgesprochen, dass die Grundsätze über die 
persönl iche Haftung des Neugesel lschafters erst  auf  künft ige Bei t r i t ts fäl le 
Anwendung f inden sol l ten. 
 
In der neuen Entscheidung stel l t  der I I .  Ziv i lsenat k lar ,  dass ein 
Neugesel lschafter  s ich nicht generel l  auf Vertrauensschutz gegenüber 
Al tverbindl ichkei ten einer BGB-Gesel lschaft  berufen kann, wenn er  d ieser vor 
der Publ ikat ion des Urte i ls  vom 7. Apr i l  2003 beigetreten is t .  Er forder l ich is t  
v ie lmehr in jedem Einzel fa l l  e ine Abwägung dahin,  ob im Interesse des 
Vertrauensschutzes des Beitretenden der Gesichtspunkt der Rechtssicherheit ,  
dass ein bei tretender Gesel lschafter  für  die Al tverbindl ichkei ten nicht nach § 130 

http://www-arbeitsrecht.uni-regensburg.de/Forschung/ArbRakt/
http://www-arbeitsrecht.uni-regensburg.de/Forschung/ArbRakt/
http://www-arbeitsrecht.uni-regensburg.de/Lehre/Mailingliste.shtml
http://www-arbeitsrecht.uni-regensburg.de/Lehre/Mailingliste.shtml


HGB (analog) haftet ,  gegenüber der mater ie l len Rechts lage Vorrang hat.  Weiß 
der Neugesel lschafter  bei  seinem Beitr i t t  vom Vorhandensein von 
Altverbindl ichkeiten oder hätte er  h iervon bei  auch nur ger inger Aufmerksamkeit  
Kenntnis er langen können, is t  d ie Gewährung von Vertrauensschutz nicht  
gerechtfer t igt .  Das gi l t  erst  Recht,  wenn s ich dem Beitretenden das Bestehen 
von Altverbindl ichkei ten aufdrängen muss.  
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BGH: Neue Entscheidung zur Terminsgebühr  

In seinem Beschluss vom 27. Oktober 2005 -  I I I  ZB 42/05 hat der Dr i t te Senat 
des BGH in Abweichung von der Auffassung des Sechsten Senats nunmehr 
entschieden: Wird in e inem in erster  Instanz geführten Zivi lprozess über den 
rechtshängigen Anspruch (auf Vorschlag des Ger ichts)  e in schr i f t l icher Vergle ich 
nach § 278 Abs. 6 ZPO geschlossen, entsteht für  den beauftragten 
Prozessbevol lmächt igten -  neben einer 1,3 Verfahrensgebühr nach Nr.  3100 VV 
und einer 1,0 Einigungsgebühr nach Nr.  1003 VV -  e ine 1,2 Terminsgebühr nach 
Nr.  3104 VV.  
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DAI-Bonussystem  

Das Deutsche Anwalts inst i tut  (DAI)  führ t  ab 01.01.2006 unter  dem Motto "Unsere 
Qual i tät  -  Ihr  Er folg" ein Bonussystem ein.  Je mehr Seminare gebucht werden, 
desto größer is t  d ie Ersparnis.  Anwälte,  d ie s ich mehr als sechs Stunden im Jahr 
for tb i lden, erhal ten vom DAI eine Gutschr i f t  in Höhe von 5 € für  jede wei tere 
gebuchte Stunde. Die Bonussumme können Tei lnehmer mit  best immten weiteren 
Fortb i ldungsveranstal tungen im Folgejahr verrechnen. So trägt z .B. der Besuch 
von drei  Tagesveranstal tungen à sechs Stunden zu einer Gutschr i f t  von 60 € im 
Folgejahr bei .  Mi t  dem Bonussystem bietet das DAI der Anwaltschaft  neue 
Anreize,  um sich kont inuier l ich for t  zu bi lden und damit  dem hohen 
Qual i tätsanspruch bei  der  anwalt l ichen Beratung zu garant ieren. Weitere 
Informationen f inden Sie unter  www.anwalts inst i tut .de.  

 
BRAK 
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Gebührenermäßigung für Signaturkarten  

Signaturkarten,  d ie von der Kammer ausgestel l t  und daher das Berufsat tr ibut  
"Rechtsanwalt"  t ragen, werden ab 01.01.2006 nur noch eine jähr l iche Gebühr in 
Höhe von € 40,00 auslösen. Dies gi l t  sowohl für  Neu-,  a ls  auch für  Al tkar ten. Bei 
Beantragung einer neuen Karte wird zukünft ig e in Kartenleser nicht  mehr 
mitgel iefer t .Er  kann für  57 € bei  der  Datev bestel l t  werden. Nähere Informationen 
erhal ten Sie ab  02.01.2006  auf unserer  Website.  

http://www.anwaltsinstitut.de/
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/Newsletter/Impressum.htm
http://www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de/sigk.html
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Implementationsforschung zum Europäischen Zivi lprozessrecht  

Prof.  Dr.  Peter  Schlosser,  der  f rühere geschäftsführende Direktor  des Münchner 
Inst i tuts für  Anwaltsrecht,  hat  zusammen mit  den Heidelberger Professoren 
Burkhart  Heß und Thomas Pfei f fer  den Zuschlag der Europäischen Kommission 
für  e ine groß angelegte Erhebung zur prakt ischen Handhabung des 
Europäischen Zuständigkei ts-  und Vol ls treckungsübereinkommens und -  jetzt  -  
der  Zuständigkeits-  und Vol ls treckungsverordnung (44/2001/EG, EuGVVO) 
erhal ten. Die größte prakt ische Schwier igkeit  bei  Durchführung des 
Forschungsauftrags l iegt  dar in,  in der Anwaltschaft  Ansprechpartner zu f inden, 
d ie prakt ische Erfahrungen im Umgang mit  d ieser Sparte des Europarechts 
haben. Prof.  Dr.  Schlosser b i t tet daher herz l ich darum, dass ihm gute oder 
schlechte Erfahrungen im Umgang mit  den beiden Gesetzeswerken mitgetei l t  
werden. Beispiele:  1.  Gibt  es bei der Vol ls t reckung deutscher Ti te l  in der EU 
große Zeitverzögerungen? 2.  Ar t .  47 Abs. 2 EuGVVO sol l  den 
Überraschungseffekt  der  ersten Zwangsvol ls treckungsmaßnahme 
(Kontenpfändung) s icherstel len;  wird dieser Überraschungseffekt  durch die 
prakt ische Handhabung des Zustel lungs- und Benachricht igungswesens bei der  
Just iz  gewähr le is tet?  
Adresse: Inst i tut  für  Anwaltsrecht an der Ludwig-Maximi l ians-Universi tät  
München, Prof .-Huber-Platz 2,  80539 München 
Tel. :  089/21 80-68 22 
Fax: 089/21 80-1 65 93 
E-Mai l :  info@anwaltsrecht.de  
Websi te:  www.anwaltsrecht.de  
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Vermeidung unnötigen Telefax-Verkehrs mit  den Gerichten 

Die Ger ichte, insbesondere das AG München, wiederholen mit  großem 
Nachdruck die dr ingende Bi t te,  Schr i f tsätze nicht  "vorab per Telefax" zu 
übermit teln,  sofern dies nicht zur  Fr is twahrung uner lässl ich is t .  Die Behandlung 
unnöt iger ,  of t  umfangreicher Telefaxe führt  zu einem beträcht l ichen, sachl ichen 
und personnel len Aufwand. Wird dieser vie l fach wiederholte Hinweis auch 
wei terhin nicht  beachtet ,  so drohen ganz konkret  Restr ik t ionen im Telefax-
Verkehr mit  den Gerichten -  zum Schaden der Anwaltschaft .  
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Die Rechtsanwaltskammer München  
wünscht Ihnen und Ihrer Familie  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr!  

mailto:info@anwaltsrecht.de
http://www.anwaltsrecht.de/
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